
Rechtsfolgen bei illegaler Beschäftigung

Täuschen die Beteiligten eines Beschäftigungsverhältnisses einen Subunternehmervertrag vor und 
werden deshalb für den Beschäftigten keine Sozialversicherungsbeiträge und keine Lohnsteuer ab-
geführt, handelt es sich um einen Fall illegaler Beschäftigung, bei dem für die Nachberechnung der 
Sozialversicherungsbeiträge von einer Nettolohnvereinbarung auszugehen ist.

Dies hat das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz entschieden. Die Entscheidung

ist allerdings noch nicht rechtskräftig, weil das Gericht die Revision zum Bundessozialgericht zuge-
lassen hat.

Streitig war die Rechtmäßigkeit eines Beitragsbescheids, mit dem die beklagte Sozialversicherung 
vom Kläger Gesamtsozialversicherungsbeiträge inHöhe von ca. 10.000,00 € für die Beschäftigung 
eines Baggerfahrers nachforderte. Der Kläger berief sich darauf, zwischen ihm und dem Bagger-
fahrer habe ein „Subunternehmervertrag“ bestanden, so dass der Beschäftigte kein Arbeitnehmer 
gewesen sei. Die Umstände sprachen allerdings für eine abhängige Beschäftigung.

Das Gericht bestätigte die Zahlungspflicht des Auftraggebers. Die bei dem Kläger durchgeführte 
Prüfung habe ergeben, dass er seiner Meldepflicht, seiner Pflicht zur Abführung der Gesamtsozial-
versicherungsbeiträge für den Beschäftigten sowie seinen Aufzeichnungs- und Nachweispflichten 
nicht nachgekommen ist. Demnach seien die Gesamtsozialversicherungsbeiträge zu Recht nach-
gefordert worden. Dabei habe der Sozialversicherungsträger die Berechnung der Beitragsforderung 
auch korrekt vorgenommen. Insbesondere sei er zu Recht davon ausgegangen, dass bei

der Beitragsberechnung die vom Kläger gezahlten Beträge im Sinne eines Nettoarbeitsentgelts zu-
grunde zu legen waren. Der Begriff des illegalen Beschäftigungsverhältnisses sei im Gesetz zwar 
nicht näher definiert, im Wege der Auslegung lasse er sich aber dahin gehend konkretisieren, dass 
darunter diejenigen Beschäftigungsverhältnisse zu verstehen sind, bei denen die jeweils geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen nicht befolgt werden.

Zu Recht habe der Sozialversicherungsträger der Beitragsberechnung die Lohnsteuerklasse VI 
zugrunde gelegt. Schließlich habe die Sozialversicherung zu Recht angenommen, dass der Be-
rechnung des maßgeblichen Bruttolohns im Rahmen des sog. Abtastverfahrens nur einmal eine 
Beitragserhebung auf das als vereinbart anzusehende Nettoarbeitsentgelt stattzufinden hat. Würde 
man hingegen die auf dieser Grundlage ermittelte Steuernachzahlung wiederum als beitragsrecht-
lich relevanten geldwerten Vorteil einstufen und nochmals als Grundlage einer Beitragsforderung 
gegenüber dem Arbeitgeber heranziehen, entstünde eine „unendliche Spirale“, die dazu führen wür-
de, dass eine konkrete Beitragspflicht nicht zu ermitteln wäre. Abschließend hat es das Gericht auch 
nicht beanstandet, dass die Sozialversicherung Säumniszuschläge auf die zu zahlenden Beiträge 
erhoben hat. (Blitzlicht)


